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Übernahmerelevante Angaben 
 

Im Folgenden sind die nach Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO, § 22 Abs. 6 SEAG i.V.m. § 289a, § 315a HGB 

geforderten Angaben zum 31. Dezember 2017 dargestellt. Tatbestände der § 289a, § 315aHGB, die bei 

der PUMA SE nicht erfüllt sind, werden nicht erwähnt.  

 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals (§ 289a Abs. 1, S. 1, Nr. 1, § 315a Abs. 

1, S. 1, Nr. 1 HGB) 

Das gezeichnete Kapital betrug am Bilanzstichtag € 38.611.107,84 und ist eingeteilt in 15.082.464 

Stückaktien. Die Gesellschaft hält zum Bilanzstichtag 136.108 eigene Aktien. 

 

Beteiligungen am Kapital, die 10% der Stimmrechte überschreiten (§ 289a Abs. 1, 

S. 1, Nr. 3, § 315a Abs. 1, S. 1, Nr. 3 HGB)  

Zum 31. Dezember 2017 gab es eine Beteiligung an der PUMA SE, die 10% der Stimmrechte überschritt. 

Gehalten wurde sie von der Familie Pinault über mehrere von ihr kontrollierte Unternehmen (in der 

Reihenfolge der Beteiligungsnähe zu der Familie Pinault: Financière Pinault S.C.A., Artémis S.A., Kering 

S.A. sowie SAPARDIS SE). Der Anteil der Kering S.A. an der PUMA SE betrug nach eigenen Angaben der 

Kering S.A. in ihrer Ad-hoc-Mitteilung vom 11. Januar 2018 86,3%.  

 

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und 

Abberufung der geschäftsführenden Direktoren und über die Änderung der Satzung 

(§ 289a Abs. 1, S. 1, Nr. 6, § 315a Abs. 1, S. 1, Nr. 6 HGB) 

Hinsichtlich der Ernennung und Abberufung von geschäftsführenden Direktoren wird auf die 

anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften des § 40 SEAG verwiesen. Darüber hinaus bestimmt § 13 Abs. 

1 der Satzung der PUMA SE, dass der Verwaltungsrat einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren 

bestellt. Er kann einen dieser geschäftsführenden Direktoren zum Chief Executive Officer und einen oder 

zwei zu stellvertretenden Chief Executive Officers ernennen. Geschäftsführende Direktoren können 

gemäß § 13 Abs. 4 der Satzung der PUMA SE nur aus wichtigem Grund im Sinne von § 84 Abs. 3 AktG 

oder im Fall der Beendigung des Anstellungsvertrags abberufen werden, wofür jeweils eine 

Beschlussfassung des Verwaltungsrats mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. 

Für die Änderung der Satzung gelten Art. 59 SE-VO und §§ 133 Abs. 1, 179 Abs. 2 S. 1 AktG (das heißt 

einfache Stimmenmehrheit und eine Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung 

vertretenen Grundkapitals umfasst). Die Gesellschaft hat nicht von § 51 SEAG Gebrauch gemacht. Der 

Verwaltungsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen  

(§ 9 Abs. 3 der Satzung der PUMA SE). 
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Befugnisse des Verwaltungsrats, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen (§ 289a 

Abs. 1, S. 1, Nr. 7, § 315a Abs. 1 S. 1, Nr. 7 HGB) 

Die Befugnisse des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Aktien ergeben sich aus § 4 der Satzung und den 

gesetzlichen Bestimmungen: 

 

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 11. April 2022 durch 

einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen um bis zu EUR 15.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen können die neuen Aktien auch vollständig oder teilweise von 

einem oder mehreren durch den Verwaltungsrat bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Verwaltungsrat ist jedoch ermächtigt, das 

Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen  

· zur Vermeidung von Spitzenbeträgen; 

· bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht 

ausgeschlossen wird, entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10% des 

Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag für die neuen Aktien den Börsenpreis der 

bereits notierten Aktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet, § 186 Abs. 3 S. 4 

AktG. Die 10%-Begrenzung des Grundkapitals gilt sowohl im Zeitpunkt der Beschlussfassung der 

Hauptversammlung über diese Ermächtigung als auch im Zeitpunkt der Ausübung der 

Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 

Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien der Gesellschaft entfällt, die (i) während der Laufzeit 

des Genehmigten Kapitals 2017 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder 

entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden oder 

(ii) zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind oder 

ausgegeben werden können, die in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2017 

ausgegeben werden; 

· bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Options- 

oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ihren unmittelbaren oder 

mittelbaren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf 

Aktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 

oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde; 

· bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Durchführung von Unternehmens-

zusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich 

Immaterialgüterrechten und Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen von ihr abhängige 

Unternehmen im Sinne des § 17 AktG. 

· Die Gesamtzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aufgrund dieser 

Ermächtigung auszugebenden und ausgegebenen Aktien darf 20% des Grundkapitals weder zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
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überschreiten; auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder 

ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind oder aufgrund einer während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss erfolgten Ausgabe von Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind.  

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 

Aktienausgabe festzulegen. 

 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Mai 2015 wurde die Gesellschaft ermächtigt, bis zum 5. Mai 

2020 eigene Aktien bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben. 

 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 

Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, und die hieraus 

folgenden Wirkungen (§ 289a Abs. 1, S. 1, Nr. 8, § 315a Abs. 1, S. 1, Nr. 8 HGB) 

Die wesentlichen Finanzierungsvereinbarungen der PUMA SE mit ihren Kreditgebern beinhalten die 

üblichen Bedingungen für den Fall eines Kontrollwechsels (Change of Control). So hat der Kreditgeber für 

den Fall eines Kontrollwechsels das Recht zur Kündigung und vorzeitigen Fälligstellung der Rückzahlung. 

 

Für weitere Details wird auf die entsprechenden Angaben im Konzernanhang (Ziffer 18) verwiesen. 

 

 

 


